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Die Digitalisierung ist in allen Lebensbereichen 
und damit auch in nahezu allen Bereichen der 
Wirtschaft bzw. der Arbeitswelt am Vormarsch. 
Dass dieser Trend auch vor den freien Berufen 
nicht haltmacht, ist wenig verwunderlich, zu- 
mal diverse EU-Deregulierungsvorhaben in der  
Digitalisierung eine Chance auf Wachstumsför-
derung der Wirtschaft sehen. Es wird daher we-
nig überraschen, dass in der Rechtsbranche ver-
mehrt Dienstleistungs-Angebote via App, Telefon 
& Co auf den Markt drängen, denn die Rechts-
branche wird mit Forderungen nach erhöhter 
Effizienz und Preisdruck durch Mandanten, Effi-
zienz-Potential durch Technologie-Fortschritt 
sowie durch Effizienz- und Preisdruck durch neue 
Angebote (z.B. automatisierte Rechtsberatung 
durch Websites etc.) konfrontiert.  

Studien zufolge stehen potentielle Klientinnen 
und Klienten solchen modernen Beratungsfor-
men offen gegenüber. Wer wünscht sich nicht 
eine umfassende, kostengünstige, sofort verfüg-
bare Rechtsberatung per „Maus-Click“? Doch 
wie sicher sind solche Rechtsauskünfte und wer 
haftet am Ende des Tages für eine falsche Aus-
kunft? Kommt eine Zeit, in der das Notebook die 
anwaltliche Vertretung vor Gericht ersetzt?

Und die wohl viel wichtigere Frage: wo sehen  
wir Rechtanwältinnen und Rechtsanwälte uns  
in 20 Jahren? Gerade zu dieser Frage scheint es, 
als läge der Stand derzeit noch im „Dornrös- 
chenschlaf“. Dass die Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien nicht 
mehr aus dem Anwaltsalltag wegzudenken ist, 
ist spätestens seit der Einführung von Tools wie 
dem Web ERV, der elektronischen Aktenführung 
bei ausgewählten Gerichten und der Zunahme 
an verfügbaren juristischen Recherche-Tools klar.
Ob die anwaltliche Leistung tatsächlich durch 
digitale Trends ersetzt werden kann, ist allerdings 
fraglich, denn kritische Stimmen sehen nur bei 
sehr eingeschränkten Bereichen der juristischen 
Arbeit eine Chance für Automatisierbarkeit. On-
line-Portale stellen jedenfalls eine gewisse  
Orientierungshilfe dar, solange der Nutzer auch 
hinterfragt, wer hinter einer solchen Plattform 
steht. Das gilt auch für Rechtsanwälte, die ihre 
Dienste über solche Plattformen anbieten wollen. 
Ein Blick ins Impressum empfiehlt sich vor einer 
Mitgliedschaft auf einer Vermittlungsplattform 

jedenfalls. Denn die rasante technische Ent-
wicklung bietet noch viel Aufholbedarf, um eine 
Online-Media-Literacy sowohl bei Rechtsanwäl-
ten als auch bei Mandanten zu schaffen. 

Die Entwicklungen geben jedenfalls Anlass, dass 
der Stand sich mit diesen Themen intensiv zu 
beschäftigen beginnt. Dass der Legal-Tech-Fort-
schritt viele gute Chancen und Arbeitserleichte-
rungen bietet, ist unumstritten. Dass aber auch 
die Risiken im Auge behalten werden müssen, ist 
ebenfalls evident, denn die Digitalisierung der 
Rechtsbranche wird jedenfalls noch viele Rechts-
fragen aufwerfen. Klar ist, dass die Einführung 
digitaler Rechtsdienstleistungen nur unter früh-
zeitiger Einbindung der österreichischen Rechts-
anwaltschaft stattfinden sollte. Ferner sollte man 
auch die Tatsache berücksichtigen, dass Tech -
nik und Digitalisierung nur eine Teilmenge der  
rechtsanwaltlichen Tätigkeit sein sollte und nicht  
umgekehrt. Denn der Technik-Euphorie dürfen 
jedenfalls nicht die Core Values des Rechtsanwalts- 
standes, wie die Verschwiegenheitsverpflichtung 
oder die Freiheit von Interessenskollisionen ge-
opfert werden. 

Spätestens wenn rechtliche Fragen nicht online 
geklärt werden können, die rechtliche Vertretung 
nach außen oder bei Gericht gesetzlich notwen-
dig ist oder der Klient mit seinem Anwalt einfach 
nur ein vertrauliches Wort wechseln will, wird 
der persönliche Kontakt unumgänglich werden. 
Denn Rechtsberatung, in deren Zentrum die Ver-
traulichkeit mit dem Mandanten auch in Zu-
kunft stehen muss, muss auch im Zeitalter der 
Informationstechnologie und Digitalisierung ein 
„People Business“ bleiben, das allerdings von  
Informations- und Kommunikationstechnologie 
unterstützt werden kann. 
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Goldenes Ehrenzeichen 
für RAK Wien-Diszipli-
narrat-Präsident  
Gartner und Privat-
stiftungsrechtsexperte  
Eiselsberg
Dr. Herbert Gartner, Präsident des Disziplinarrats 
der Rechtsanwaltskammer Wien, und Dr. Maximilian 
Eiselsberg wurden mit dem goldenen Ehren- 
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
ausgezeichnet. Verliehen wurden die Auszeich-
nungen von Richter Dr. Gerhard Jelinek als Prä-
sident des Oberlandesgerichts Wien. 
Unter den Gästen waren neben Familienange-
hörigen und Kanzleikollegen auch RAK Wien- 
Vizepräsident Dr. Michael Rohregger, ÖRAK-Vize-
präsident Dr. Armenak Utudjian und OLG-Vize- 
präsidentin Waltraud Berger. Gartner ist seit 1998 
Mitglied des Disziplinarrats der Rechtsanwalts-
kammer Wien und bekleidet auch seit Mai 2015 
die Funktion als Präsident des Disziplinarrats.  
Darüber hinaus ist der Immobilien- und Bau-
rechtsexperte Delegierter des österr. Rechtsan-
waltskammertags (ÖRAK) in verschiedenen Ex-
pertenkomitees. Eiselsberg ist seit 1975 Rechtsan-
walt in Wien und als solcher Experte für 
Privatstiftungs- und Wirtschaftsrecht. Zudem ist 
er Vorsitzender etlicher Aufsichtsräte darunter für 
ZGONC Handel, VERBUND, Kurier Beteiligungs- 
AG und weitere.

Markus Arzt verstärkt als 
Rechtsanwalt das M&A-
Team bei Brandl & Talos
Mag. Markus Arzt, langjähriger Mitarbeiter bei 
Brandl & Talos, verstärkt ab sofort als Rechtsan-
walt das Team rund um Thomas Talos und Roman 
Rericha. Markus Arzt startete seine Karriere bei 
Brandl & Talos im Jahr 2007 als juristischer Mit- 
arbeiter. Bereits während der Ausbildungszeit 
sammelte er in der Kanzlei profunde Erfahrungen 
auf mehreren Rechtsgebieten, unterstützte ab 2012 
als Rechtsanwaltsanwärter das M&A Team, spezi-
alisierte sich auf Gesellschafts- Unternehmens- 
und Kapitalmarktrecht und war in den vergange-
nen Jahren an großen internationalen Transaktio-
nen beteiligt. Er ist Mitbegründer des BTP Nähr- 
boden Programms, einer Initiative von Brandl & 
Talos Rechtsanwälte, welche vielversprechenden 
Start-ups die Möglichkeit bietet, kompetente ju-
ristische Beratung zu geförderten Konditionen in 
Anspruch zu nehmen. 
Mit Markus Arzt ist es der renommierten Wirt-
schaftskanzlei Brandl & Talos erneut gelungen, 
einen talentierten Studenten zu einem speziali-
sierten Rechtsanwalt mit internationaler Expertise 
auszubilden und aufzubauen. 

Bauträger-Frühstück  
bei Müller Partner 
Rechtsanwälte
Am 25. Oktober 2017 lud die Immobilienrechtsex-
pertin RA Dr. Manuela Maurer-Kollenz zum Bau-
träger-Frühstück in die Räumlichkeiten der Wie-
ner Wirtschaftskanzlei Müller Partner.
Eingangs präsentierte Maurer-Kollenz den weiten 
Geltungsbereich des Bauträgervertragsgesetzes und 
die Bedeutung des Wohnungseigentumsrechtes für 
Bauträgerprojekte. Sie zeigte die verschiedensten 
Konstellationen eines Bauträgers durch organisa-
torisches Zusammenwirken mit Dritten auf und 
betonte, dass „Zahlungen an Dritte, die nicht 
nach BTVG gesichert sind, erhebliche Gefahren 
für den Bauträger bedeuten“. Abschließend wur-
den Fragen zur wohnungseigentumsrechtlichen 
Raumwidmung und zu Nutzungsänderungen er-
örtert. „Die Widmung eines Wohnungseigentums-
objektes zu einer bestimmten Nutzung und das 
Festhalten daran gehört zu den geschützten Rech-
ten jedes Wohnungseigentümers“ so Maurer-Kollenz. 

Markus Arzt
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Rainer Kaspar

PHH Rechtsanwälte berät 
die RHI Gruppe bei der 
Veräußerung von Grup-
pengesellschaften in  
Italien und Russland
Die RHI Gruppe hat 100 % der Anteile an REFEL 
S.p.A., Italien, und JSC Podolsk Refractories, Rus-
sische Föderation, an die Livia Gruppe veräußert. 
Beide Unternehmen wurden im Rahmen eines 
Bieterverfahrens verkauft. Über die Höhe des 
Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen ver- 
einbart. Das PHH Team, das als rechtlicher Lead 
Counsel tätig war, wurde von M&A Partner Rainer 
Kaspar geleitet und umfasste Ivana Dzukova  
(Senior Associate, M&A), Karin Bruchbacher (Se-
nior Associate, Commercial) und Markiyan Otava 
(Associate, M&A). Von Seiten der RHI-Gruppe 
wurde das Transaktionsteam von Christopher 
Toifl, Mitglied der Rechtsabteilung, unterstützt.  
„Die Komplexität der Transaktion lag nicht nur  
in der grenzüberschreitenden rechtlichen Beratung 

und der Notwendigkeit, beide 
Unternehmensverkäufe parallel 
zu verhandeln und durchzu-
führen, sondern auch in der Ver- 
handlung und dem Abschluss 
einer Vertriebsanbindung der 
verkauften Gesellschaften an 
die RHI Gruppe nach Closing“ 
sagt Rainer Kaspar, der die RHI 
Gruppe M&A seitig in mehre-
ren Causen unterstützt.


